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Politik und Sicherheit 
Abrüstung: 10. Sondergeneralversammlung der 
Vereinten Nationen — Prinzipienerklärung und 
Aktionsprogramm — Erweiterung der Genfer Ab
rüstungskonferenz — Neuerliche Sondergeneral
versammlung beschlossen — Keine Choreographie 
der kleinen Abrüstungsschritte (32) 

(Die fo lgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag in VN 2/1978 S.37ff. an.) 

I. Die größte und repräsentat ivste Zusam
menkunft , d ie es jemals zum Thema A b 
rüstung gegeben hat, fand vom 23. Mai bis 
in d ie Nacht zum 1. Jul i 1978 in New York 
statt : die Zehnte Sondergenera lversamm-
lung (SGV) der Wel torganisat ion. Grei fba
res Ergebnis ist ein mehrte i l iges Schluß
dokument, das künft ig eine wicht ige Be
zugsgrundlage für die Bemühungen, das 
Wettrüsten zu begrenzen und die Abrü 
stung voranzubr ingen, abgeben w i rd . Doch 
wi rd man der Bedeutung der SGV nicht 
gerecht, wenn man sich bei der Bewertung 
ausschließlich auf die Abschlußresolut ion 
konzentr iert . 
Die Konferenz läßt sich in drei Phasen e in 
te i len : Generaldebat te, Arbei tsphase und 
Ringen um die inhalt l iche Gestal tung des 
Schlußdokuments. Eingeleitet wurde die 
SGV durch d ie Generaldebatte, in der es 
neben den übl ichen Fensterreden ein ige 
spektaku läre Ideen und Vorschläge gab, 
die zwar nicht in das Schlußdokument e in 
bezogen wurden, d ie jedoch die wei tere 
Diskussion über Abrüstungsprob leme mit
best immen werden. Einige dieser Vor
schläge verdienen genannt zu werden. So 
schlug der französische Präsident Giscard 
d'Estaing d ie Schaffung einer internat iona
len Satel l i tenagentur zur Überwachung von 
Abrüstungsschr i t ten sowie eine europä i 
sche Abrüstungskonferenz nach dem Mu
ster de r KSZE vor. Der kanadische Pre
mierminister Trudeau tei l te mit, seine Re
g ierung sei dabei , das nukleare Waffen-
arsenai Kanadas abzuschaffen und durch 
konvent ionel le Waffen zu ersetzen. Rumä
nien wiederhol te seinen alten Vorschlag, 
Bedingungen zu schaffen, unter denen 
über die gleichzei t ige Auf lösung der mi l i 
tär ischen Blöcke in al ler Welt verhandel t 
werden könnte. Rumänien war übr igens das 
einzige Land des Warschauer Vertrages, 
das durch seinen Regierungschef vert reten 
wurde. Hervorzuheben ist auch die Rede 
des deutschen Bundeskanzlers (Text s. VN 
3/1978 S.91ff.). Helmut Schmidt machte 
e in ige Vorschläge, die von der bundes
deutschen Delegation in der Arbei tsphase 
durch entsprechende Papiere operat ional i -
siert wurden. So wi l l die Bundesrepubl ik 
Deutschland ihre seismologischen Einr ich
tungen für die Ver i f ikat ion eines vo l ls tän
d igen Teststopps bereitstel len. Der Vor
schlag Schmidts, sich über Abkommen zur 
Beschränkung des internat ionalen Trans
fers von konvent ionel len Waffen zu ver
s tändigen, ist sicher in erster Linie an die 
Haupt l ieferanten von Rüstungsgüte:n (Ver
ein igte Staaten, Sowjetunion, Frankreich, 
Großbri tannien) gerichtet, ist jedoch auch 

an Japan, Ital ien und die Bundesrepubl ik 
selbst adressiert , wobei diese mit knapp 
einem Prozent am internat ionalen Waffen
transfer betei l igt ist. 
In al len Reden der Staatenvertreter wur
den die bekannten Topoi der in ternat iona
len Pol i t ik angesprochen: Wettrüsten und 
internat ionale Sicherheit, Abrüstung und 
Entspannung, Abrüstung und Entwicklung. 
Dies geschah mit unterschiedl icher Inten
sität. Während die Industr iestaaten auf d ie 
Unverträgl ichkei t von Wettrüsten und Ent
spannung hinwiesen, stel l ten d ie meisten 
Entwick lungsländer den Gesichtspunkt Ab 
rüstung und Entwicklung heraus. Gemein
sam war al len Reden auch der Gedanke, 
daß die UNO ih re Anst rengungen im A b 
rüstungsbereich zu maximieren hätte. Nicht 
wen ige wiesen auf den Teufelskreis der 
Rivalität der Systeme, des Mißtrauens und 
der astronomischen Höhe der Mi l i tä rbud
gets hin und ver langten eine Atmosphäre 
des Vertrauens und gegensei t igen Verste-
hens. Durchaus repräsentat iv, wenngleich 
in überraschend scharfer Form heißt es in 
einer persönl ichen Botschaft des Papstes: 
»Das Wettrüsten ist ein Skandal , die Aus
sicht auf Abrüstung ist eine große Hoff
nung«. 
II . Der Generaldebatte schloß sich die Ar
beitsphase an, d ie vom 2. Juni bis in die 
Nacht zum I . Ju l i 1978 dauerte. Es zeigte 
sich, daß sich d ie Betei l igten im Perspek
t ivziel der »al lgemeinen und vol ls tändigen 
Abrüstung unter internat ionaler Kontrol le« 
(so die Formel) verbal einig s ind. Die Fra
ge konzentr iert s ich stärker auf d ie kurz-
und mit te l f r ist ig erreichbaren Operat ivziele 
und das heißt auf den Weg und die Maß
nahmen, d ie zum Perspekt ivziel führen. 
Hier g ibt es — vereinfacht dargestel l t — 
zwei konkurr ierende Posi t ionen. 
• Da Abrüstung komplex und schwier ig 
ist und sich nur in kleinen (TeM-)Schritten 
vol lz iehen läßt, muß dieser Prozeß orga
nisiert werden. Daraus folgt für die me i 
sten west l ichen Staaten, aber auch für 
viele neutrale Länder, daß die Abrüstungs
organe verbessert und die Abrüstungs
techniken verfeinert werden müssen. Vor 
diesem Hintergrund ist dann auch ver
ständl ich, daß die Vorschläge des We
stens (unter Assistenz vieler Blockfreier) 
mehr im Organisator ischen l iegen. Ste l l 
vertretend für andere Vorschläge seien hier 
drei genannt : Hol land schlägt eine inter
nat ionale Abrüstungsorganisat ion vor, Sri 
Lanka (für die Blockfreien) vot iert für eine 
internat ionale Abrüstungsbehörde. Lei tge
danke beider Vorschläge ist die bessere 
Durchführung bestehender Abrüstungsab
kommen und die Ini t i ierung neuer A b k o m 
men. Frankreichs Vorschlag einer inter
nat ionalen Satel l i tenagentur g ibt die Auf
fassung vieler Staaten wieder, daß die 
Real is ierung eines jeden Abrüstungsab
kommens von einem wi rksamen Kont ro l l 
system begleitet sein müsse. Dies, so der 
französische Delegierte Leprette, »ist eine 
entscheidende Voraussetzung für jeden 
Fortschritt bei der Abrüstung«. 

• Während also die west l ichen Staaten 
ihre Hauptaufmerksamkei t mehr den tech
nischen Aspekten der Abrüstung (Kont ro l 
le, Transparenz der Rüstung, Organisat ion 
von Abrüstung) schenken, stel len d ie ost
europäischen Staaten auf den po l i t i s chen 
Willen< der Staaten ab. DDR-Außenmini 
ster Oskar Fischer hat dies in seiner Rede 
am 5. Juni 1978 so ausgedrückt : »Abrü
stung bedarf heute in erster Linie des po
l i t ischen Wi l lens der Regierungen der 
Staaten. Ist d ieser vorhanden, so kann es 
nicht mehr so schwer sein, sowohl gee ig
nete Gremien als auch Mechanismen zu 
f inden.« In der west l ichen Posit ion sieht 
man sogar die Tendenz, von Abrüstungs
maßnahmen abzulenken. Gleichwohl haben 
auch diese Staaten best immte organisator i 
sche Vorste l lungen, wenn sie e twa eine 
>Weltabrüstungskonferenz< (WAK) propa
gieren. 
I I I . Nach einer breit angelegten und te i l 
weise kontroversen Beratung des Schluß
dokuments wurde d ie Zeit knapp. Die SGV 
mußte um zwei Tage ver längert werden, 
wei l es nicht ge lang, die unterschiedl ichen 
Posit ionen und Vorschläge einander anzu
nähern. Die Harmonis ierung mußte aber 
ge l ingen, wol l te man das Schlußdokument 
im Konsens annehmen. In der Nacht zum 
I . J u l i 1978 konnte dieses dann durch a l l 
gemeine Übereinst immung verabschiedet 
werden, wobei ledigl ich Albanien nach Be
end igung der SGV erklärte, es könne dem 
Schlußdokument nicht zust immen. 
Das Schlußdokument der SGV, das als 
Resolut ion verabschiedet wurde und da
her nicht als e in internat ionaler Vertrag 
zu qual i f iz ieren ist, der den Tei lnehmer
staaten rechtl ich b indende Verpf l ichtungen 
auferlegt, ist ein pol i t isches Dokument, auf 
das sich d ie Staaten in ihren Bemühungen 
um Abrüstung berufen werden. Es gl iedert 
sich in v ier Haupt te i le : Präambel (Einfüh
rung), Pr inz ip ien-Erk lärung, Akt ionspro
gramm und Vorschläge für die Abrüstungs
maschinerie. 
In der Präambel w i rd all das bekräft igt , 
was sich in den bisher 228 Resolut ionen 
der Generalversammlung zu Fragen der 
Abrüstung f indet. Die Erklärung läßt sich 
untertei len in : Analyse der gegenwärt igen 
Si tuat ion, Z ie le und Pr ior i täten der Ab rü 
stung und dabei zu beachtende Prinzi
p ien. Die Analyse läßt sich in den Worten 
des Schlußdokuments dah ingehend zu
sammenfassen: »Die Menschheit ist vor 
die Al ternat ive gestel l t : Entweder gel ingt 
es, das Wettrüsten zu beenden und die 
Abrüstung voranzubr ingen oder es droht 
d ie Vernichtung« (Ziffer 18). Bei der For
mul ierung der Prinzipien f inden sich alte 
Bekannte, die im wesent l ichen berei ts in 
Art . 2 der UN-Charta auf t reten: von der 
Bei legung von internat ionalen Stre i t igkei 
ten durch f r iedl iche Mittel über das Ge
wal tverbot bis hin zum Verbot für die 
Wel torganisat ion, sich in innere Ange le
genhei ten von Mitg l iedstaaten e inzumi
schen. Auf das Tei lnahmerecht al ler Staa
ten an Abrüstungsverhandlungen wi rd 
h ingewiesen. Die »gerechte und ausge
wogene« Reduzierung von Rüstung auf der 
Grundlage der »annähernden Parität« un
ter Betonung der »unverminderten Sicher
heit« ist ein zentrales Element. Dieses 
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Prinzip, das die west l ichen Staaten stets 
als für wirk l iche Abrüstungsmaßnahmen 
elementar ansahen und das bei den Wie
ner Verhandlungen über eine beidersei t ige 
ausgewogene Truppenreduz ierung (MBFR) 
im Juni 1978 auch von der Sowjetunion an
erkannt wurde, ist nun zum erstenmal in 
einem UN-Dokument, das e inmüt ige Zu 
s t immung gefunden hat, festgehal ten. Zu 
den Prinzipien gehört auch ein angemes
senes und für alle Staaten akzeptables 
Ver i f ikat ionssystem von Maßnahmen. Die 
Universal i tät w i rd als wicht ige Vorausset
zung für das Wirksamwerden der Abrü 
stungsschri t te und für das Vertrauen zwi 
schen den Staaten angesehen. Festgestel l t 
w i rd , daß Tei labrüstungsmaßnahmen stets 
im Blick auf das Perspektivziel betr ieben 
werden sol len. 
IV. Im Aktionsprogramm werden Maßnah
men und Konzepte genannt, die die nu
kleare Abrüstung, d ie Reduzierung anderer 
Massenvernichtungswaffen, die konven
t ionel le Abrüstung sowie die Redukt ion der 
Mi l i tärhaushalte und der bewaffneten 
Strei tkräfte betreffen. Ausgehend davon, 
daß die Kernwaffen die größte Gefahr für 
d ie Menschheit und für die Fortexistenz 
der Ziv i l isat ion darstel len, sei es erforder
l ich, das Wettrüsten hier anzuhalten und 
umzukehren, mit dem Perspektivziel der 
vo l ls tändigen Besei t igung der Nuklear
waffen. Hervorgehoben w i rd , daß alle Nu
klearstaaten, insbesondere jene unter ih 
nen, die das größte Potential haben, eine 
besondere Verantwor tung t ragen. Im Z u 
sammenhang mit >anderen< Massenver
nichtungswaffen wi rd einem Abkommen 
über d ie Besei t igung al ler chemischen 
Waffen hohe Priori tät zugeschr ieben (Zif
fer 21). Wicht ig sei die Err ichtung kern
waffenfreier Zonen. Der Pol i t ik der Nicht
verbrei tung wi rd große Bedeutung beige
messen (Ziffer 65), wobei d ie fr iedl iche 
Nutzung der Kernenergie jedoch nicht be
einträcht igt werden soll (Ziffer 68). Eine 
Konvent ion, die d ie Entwicklung, Produk
t ion, Lagerung und den Gebrauch radio lo
gischer Waffen verbietet, sol l erarbeitet 
werden (Ziffer 76). Die Tei lnehmerstaaten 
werden aufgefordert , den bestehenden 
Abrüstungsabkommen (s. d ie Übersicht 
S. 131 f. d ieser Ausgabe) beizutreten und 
ihnen somit universel le Geltung zu ver
schaffen. Das Instrument der Ver i f ikat ion 
sol l te wei ter geprüft und angemessene 
Methoden und Prozeduren entwickelt wer
den (Ziffer 92). Die al lmähl iche Reduzie
rung der Mi l i tärhaushal te auf der Grund
lage von Abkommen insbesondere in den 
Hauptrüstungsländern könne eine Metho
de sein, das Wettrüsten zu beenden und 
die Mögl ichkei ten verbessern, dabei f re i 
werdende Mittel für ökonomische und so
ziale Entwicklung zu gebrauchen, insbe
sondere zum Nutzen der Entwick lungslän
der (Ziffer 89). Vere inbarungen über ver
t rauensbi ldende Maßnahmen seien gee ig 
net, das Kl ima für Fortschrit te in der Ab
rüstungsfrage zu berei ten. Hier werden 
einige konkrete Maßnahmen (>heißerDraht< 
u. ä.) vorgeschlagen, d ie d ie Risiken ver
r ingern sol len, die durch Kommunikat ions
fehler oder Fehleinschätzungen entstehen 
können. Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen soll per iodisch über die ökono

mischen und sozialen Konsequenzen des 
Wettrüstens berichten (Ziffer 93). 
Ihren programmat ischen Niederschlag ha
ben die zahlreichen Anregungen der Staa
ten gefunden, die den Wirkungszusammen-
hang von Wettrüsten und internat ionaler 
Sicherheit oder Abrüstung und Entwick
lung näher untersucht haben und die Öf
fent l ichkeit mobi l is ieren wol len (Ziffer 
96ff.). Hier gibt es Verhal tensanforderun
gen an die Staaten, die Informat ion über 
das Problem des Rüstens zu verbessern 
und sicherzustel len, daß die Verbre i tung 
von falschen und tendenziösen Informat io
nen vermieden wi rd (Ziffer 105). Die j e 
wei ls am 24. Oktober, dem Tag der Ver
einten Nat ionen, beginnende Woche wird 
dem Verständnis der Abrüstung gewidmet 
(Ziffer 102). 
V. Wenn man das Schkißdokument auf un
mit te lbar umsetzbare Ergebnisse hin unter
sucht, so w i rd man diese im vierten Haupt
tei l (Abrüstungsmaschinerie) f inden. Die 
organisator ischen Reformen beziehen sich 
vorwiegend, wenn auch nicht ausschl ieß
lich auf die Genfer Abrüstungskonferenz 
(CCD), d ie 1962 zum erstenmal e inberufen 
wurde und die außerhalb des Rahmens der 
UN entstanden ist. Es wurde beschlossen, 
den Kreis von 31 auf bis zu 40 Länder 
zu erwei tern. Durchgesetzt haben sich die 
Blockfreien auch mit ihrer seit langem 
vorgebrachten Forderung, das System der 
Kopräsidentenschaft von Sowjetunion und 
Verein igten Staaten durch ein System ab
zulösen, das von der Gleichheit der Te i l 
nehmer ausgeht. Nunmehr werden sich die 
beiden Großmächte nicht mehr den 
Vorsitz te i len, sondern alle Tei lnehmer
staaten werden in monat l ichem Wechsel 
die Präsidentschaft übernehmen. Damit ist 
ein organisator ischer Rahmen geschaffen 
worden, der es insbesondere Frankreich, 
aber auch China ermögl ichen sol l te, an 
den dort igen Verhandlungen akt iv te i lzu
nehmen. Frankreich hat seine Tei lnahme 
berei ts zugesagt, China hält sich mit Er
k lärungen zurück. Beobachter halten es für 
wenig wahrscheinl ich, daß China auch un
ter geänderten Bedingungen am Verhand
lungsprozeß des umgestal teten >Abrü-
stungsausschusses< te i ln immt. 
Eine andere Maßnahme zielt auf die >Ab-
rüstungskommission< als Nachfolger in je 
ner Kommiss ion, die die Generalversamm
lung durch ihre Resolut ion 502(VI) vom 
11. Januar 1952 etabl ierte. Sie steht al len 
UN-Mitg l iedern of fen. Zur Abgrenzung 
der Kommiss ion vom Ausschuß erging 
auch ein Beschluß: Während die Ab rü 
s tungskommiss ion, als Nebenorgan der 
Generalversammlung, Beratungs- und A n 
regungsfunkt ionen wahrzunehmen hat, hat 
letzterer Verhandlungsfunkt ionen mit dem 
Zie l , Abrüstungskonvent ionen auszuarbei 
ten. Die Genera lversammlung w i rd künf
t ig s tändig einen Tagesordnungspunkt 
Ü b e r p r ü f u n g der Durchführung der Emp
fehlungen und Beschlüsse der 10. SGV< 
haben (Ziffer 115). Ihr erster Hauptaus
schuß wi rd sich künft ig ausschließlich mit 
Fragen der Abrüstung als Problem der 
internat ionalen Sicherheit befassen. Es 
wi rd eine zweite SGV über Abrüstung ge
ben, deren Termin d ie 33. Generalver
sammlung festzulegen hat (Ziffer 119). 
Während es also eine wei tere SGV über 

Abrüstung geben w i rd , ist es noch unge
wiß, ob die von den Warschauer-Vert rags
staaten favoris ierte Wel tabrüstungskonfe
renz (WAK) einberufen w i rd . Der Beschluß 
lautet, daß eine solche WAK zum frühest
mögl ichen Termin mit universel ler Te i l 
nahme mi t ausreichender Vorbere i tung 
stat t f inden sol l te (Ziffer 122). Die USA 
und China lehnen eine WAK frei l ich wei ter
hin ab. 
Wenn auch die wicht igsten grei fbaren Er
gebnisse der SGV in der Organisat ions
f rage l iegen und zur mater ie l len Seite 
manche Kommentatoren lapidar, aber eben 
ungerechtfert igt anmerken »Außer Spesen 
nichts gewesen«, so sol l te berücksicht igt 
werden, daß Fortschritte in der Organisa
t ionsfrage nicht selten die Voraussetzung 
für substant iel le Fortschri t te in der Sache 
gewesen s ind. 
VI . Wie sind Ergebnisse und Verlauf der 
SGV zu beurte i len? Wie wi rd sie von den 
te i lnehmenden Staaten bewertet? Die Ab
schlußresolut ion ist zwar durch a l lgemeine 
Übereinst immung angenommen worden , in 
der Bewertung dessen, was es enthält , 
wi rd jedoch deutl ich, daß zum Tei l erheb
liche Einwände und Kr i t ikpunkte vorge
bracht werden. Nach Annahme der Reso
lut ion haben 45 Staaten Erklärungen zur 
SGV und zum Schlußdokument abgege
ben. Die schärfste Kr i t ik kommt von den 
Ini t iatoren dieser SGV, von den Block
freien, die detai l l ier teste von Frankreich. 
Die osteuropäischen Staaten zeigten sich 
einverstanden mit Verlauf und Ergebnis 
der SGV; sie wiesen zwar auf einige Vor
behalte hin, ohne diese jedoch zu spezi f i 
z ieren. Die Bundesregierung zieht e ine 
»insgesamt posit ive Bi lanz«. 
Einige wiederkehrende Kr i t ikpunkte sol l ten 
hier kurz festgehal ten werden. Generel l 
ist zu sagen, daß das Schlußdokument der 
SGV das Opt imum dessen ist, worüber 
sich die 145 te i lnehmenden Staaten unter
schiedl ichster pol i t ischer Or ient ierung ver
ständigen konnten. Mit dieser Feststel lung 
ist eine Beobachtung verbunden: Das 
Schlußdokument ist ein Zusammenf luß ver
schiedener, ja gegensätzl icher Ideen und 
Konzepte, die zudem noch unterschiedl ich 
interpret iert werden können. Je größer ein 
Gremium ist, das sich mit der komplexen 
Mater ie Abrüstung ergebnisor ient ier t be
faßt, desto unwahrscheinl icher s ind prä
zise und umsetzbare Ergebnisse. Hier g ibt 
es einen Z ie lkonf l ik t zwischen den Prinzi
pien >Universalität< und >Effektivität<, auf 
den zwar e in ige Staaten (wie Belgien) h in 
gewiesen haben, der jedoch nicht d i sku 
t iert worden ist. 
Das Schlußdokument enthält zwar das 
Tei lnahmerecht der Staaten an Abrüstungs
verhandlungen als Prinzip, nicht aber e ine 
Tei lnahmepf l icht . Diese Pflicht wäre aber 
aus Gründen der Universal i tät (ein t ra 
gendes Prinzip des Schlußdokuments) und 
mit dem gezielten Bl ick auf den CCD und 
hier insbesondere auf China wicht ig ge
wesen. Ein wei terer Punkt : Es ist nicht ge
lungen, sich auf ein vol ls tändiges Test
stopp-Verbot t rotz Drängens insbesondere 
Neuseelands, Austra l iens und Indiens zu 
verständigen. Frankreich brachte hier d ie 
größten Bedenken vor. 
Das Schlußdokument der SGV — ein Vade-
mecum für w i rksame Abrüstungsverhand-
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Jungen? Die Antwor t ist schwier ig. Blickt 
man dabei auf die Pr inzipien, auf die man 
s ich verständigt hat (bei al ler Vagheit im 
Detai l) , sowie auf die wicht igen Organisa
t ionsentscheidungen, so wäre die Frage 
mit e inem bedingten >Ja< zu beantworten. 
Sucht man jedoch nach einem Wegweiser 
für Abrüs tung, nach einer Choreographie 
der k le inen Abrüstungsschr i t te, so ist d ie 
Frage zu verneinen. Man muß wohl darauf 
ver t rauen, daß der Problemdruck durch 
das Wettrüsten so groß und das Bewußt
sein für die Notwendigkei t der Abrüstung 
so geschärft w i rd , daß die SGV den Be
ginn einer neuen Phase in den mul t i la tera
len Anstrengungen im Abrüstungsbereich 
markier t . WB 

Ubersicht über den Stand der multilateralen Rü-
stungsbegrenzungs- und Abrüstungsabkommen, 
Stichtag: 21. März 1978 (33) 

Wenn von den mult i lateralen Abkommen 
über Rüstungsbegrenzung und Abrüstung 
die Rede ist, so sind fo lgende neun ge
meint (Quel le: Status of mult i lateral arms 
regulat ion and disarmanent agreements. 
Special Supplement to the Uni ted Nat ions 
Disarmament Yearbook, Vol . I I : 1977, New 
York 1978, UN-Publ icat ion E.78.IX.2). 
Protokoll über das Verbot der Verwendung 
von erstickenden, giftigen oder ähnlichen 
Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln 
im Kriege vom 17. Juni 1925 (in die pol i t i 
sche Al l tagssprache als >Genfer P r o t o k o l l 
e ingegangen) . Dieses älteste mult i laterale 
Abkommen über Rüstungssteuerung ver
bietet d ie Anwendung chemischer und 
bakter io logischer Kampfstof fe. Ratif iziert 
haben alle NATO- und al le Warschauer-
Vertragsstaaten. Bemerkenswert ist, daß 
die DDR 1959 eine Wiederanwendungser-
klärung beim französischen Außenministe
rium durch den tschechoslowakischen Bot
schafter in Paris abgab (Frankreich ist De
positar-Staat des Genfer Protokol ls) . Das 
Deutsche Reich hatte 1929 rat i f iz iert. 
Antarktis-Vertrag vom 1. Dezember 1959 
(in Kraft getreten am 23. Juni 1961). Der 
Vert rag erklärt die Antarkt is zum Gebiet 
ausschließlich f r iedl icher Nutzung. Mi l i tär
stützpunkte, d ie Durchführung von Manö
vern und die Erprobung von Waffen sind 
verboten. Die Vereinigten Staaten schlu
gen 1958 vor, Fest legungen über den Sta
tus der Antarkt is zu vere inbaren. Andere 
Staaten, darunter die Sowjetunion, s t imm
ten d iesem Vorschlag zu und erarbei teten 
den Ver t rag. Die DDR ist ihm 1974 beige
treten, d ie Bundesrepubl ik Deutschland 
faßt einen Beitr i t t in naher Zukunft ins 
Auge. 

Vertrag über das Verbot der Kernwaffen
versuche in der Atmosphäre, im Weltraum 
und unter Wasser vom 8. August 1963 (in 
Kraft getreten am 10. Oktober 1963). In der 
pol i t ischen Al l tagssprache >Atomteststopp-
vertrag< genannt. Der Vertrag verbietet 
Kernwaffenversuche in der Atmosphäre, 
im Wel t raum und unter Wasser (einschließ
lich der Terr i tor ia lgewässer und der Ho
hen See). Unter i rd ische Tests werden von 
dem Abkommen nicht berühr t ; sie wurden 
nicht in das Verbot e inbezogen, da keine 
Verständigung über das dafür notwendige 
Kontrol lsystem erreicht werden konnte. 
Der Atomteststoppver t rag w i rd in der Lite
ratur als die erste Ost-West-Vereinbarung 

bezeichnet, mit der ansatzweise eine Be
schränkung des Wettrüstens versucht wur
de. Er ist das Ergebnis eines fünf jähr igen 
Verhandlungsprozesses im Rahmen der 
Vereinten Nat ionen. Frankreich is t dem 
Abkommen nicht beigetreten, Portugal hat 
das Abkommen unterzeichnet. Die anderen 
NATO-Staaten haben ratif iziert, ebenso 
al le Warschauer-Vertragsstaaten. Die DDR 
hat 1963 ihre Rat i f iz ierungsurkunde in 
Moskau hinter legt, während die Bundes
republ ik Deutschland 1964 in den beiden 
west l ichen Deposi tarstädten Washington 
und London die Urkunde hinter legte. Bei 
d iesem Verfahren gab es für d ie DDR 
kein Anerkennungsprob lem. 
Vertrag über die Grundsätze zur Regelung 
des Verhaltens von Staaten bei der Er
forschung und Nutzung des Weltraumes 
einschließlich des Mondes und anderer 
Himmelskörper vom 27. Januar 1967 (in 
Kraft getreten am 10. Oktober 1967). Der 
>Weltraumvertrag< verbietet, Kernwaffen 
und andere Massenvernichtungswaffen in 
den erdnahen Raum zu br ingen, auf 
Himmelskörpern einzulagern oder sonst
wie im Wel t raum zu stat ionieren, dort Mi l i 
tärstützpunkte zu err ichten, Mannöver ab
zuhalten und Waffen zu testen. Mit Aus
nahme Portugals haben alle NATO-Staaten 
wie auch alle Warschauer-Vertragsstaaten 
ratif iziert. Die DDR hat 1967 al lein in Mos
kau, d ie Bundesrepubl ik 1971 in Wash ing
ton und London die entsprechende Rati f i 
kat ionsurkunde hinter legt. 
Vertrag über das Verbot von Kernwaffen 
in Lateinamerika (>Vertrag von Tlatelolco<) 
vom 14. Februar 1967. Der Vertrag tritt für 
jeden Staat nach Rati f iz ierung in Kraft. Er 
verbietet die Herstel lung von und den Z u 
gang zu Kernwaffen für die Staaten La
te inamer ikas sowie d ie Stat ionierung der
art iger Waffen in d iesem Gebiet. Bei d ie
sem Vertrag käme es darauf an, daß zu
nächst einmal alle mi t te l - und südamer ika
nischen Staaten rat i f iz ieren. Argent in ien 
hat zwar unterzeichnet, aber noch nicht 
rat i f iz iert; Kuba hat weder unterzeichnet 
noch ratif iziert. Ein Mangel des Vertrages 
besteht dar in, daß er den Transi t von 
Kernwaffen durch das Vert ragsgebiet nicht 
verbietet. Die Zusatzprotokolle I und II 
sind von den Kernwaffenmächten nur zum 
Tei l rat i f iziert worden. Dadurch wi rd ihr 
Wert gemindert . 

Vertrag über die Nichtverbreitung von Kern
waffen vom I . Ju l i 1968, in Kraft getreten 
am 5. März 1970 (bekannt als >Nichtver-
breitungsvertrag< bzw. >NV-Vertrag<). Er 
verbietet die Weitergabe von Kernwaffen 
oder Kernsprengkörpern, deren Übernah
me, Produkt ion oder anderwei t igen Zugang 
durch Nichtkernwaffenstaaten. Er enthält 
auch Best immungen über die Kontro l le der 
f r iedl ichen Nutzung der Kernenergie durch 
d ie Internat ionale Atomenerg ie-Organisa
t ion (IAEO). Die Verhandlungen über den 
NV-Vertrag begannen 1965 und fanden so
wohl im Rahmen des Genfer CCD als auch 
bi lateral zwischen den beiden Supermäch
ten statt. Grundlage war ein Vert ragsent
wurf sowohl der Sowjetunion als auch der 
Vereinigten Staaten (1965). Zu den Rati f i -
kanten gehören alle Warschauer-Vertrags
staaten. Mit Ausnahme Frankreichs haben 
al le NATO-Staaten ratif iziert. Die DDR hat 

1969 in Moskau ihre Rat i f ikat ionsurkunde 
hinter legt, die Bundesrepubl ik Deutschland 
die ihre 1975 in Washington und London, 
den beiden anderen Deposi tarstädten. Die 
Bundesregierung hatte bei der Unterzeich
nung 1969 eine umfangreiche Erk lärung 
abgegeben. So müsse der NV-Vertrag ge
genüber der Bundesrepubl ik Deutschland 
so interpret ier t und angewandt werden 
wie gegenüber jedem anderen Vert rags
staat. Die Nuklearstaaten Frankreich, China 
und Indien sind dem auf Universal i tät an
gelegten NV-Vertrag ferngebl ieben. Ein 
anderer kr i t ischer Punkt: So lange die S i 
cherhei tsregelungen der IAEO unzulängl ich 
s ind, so lange zahlreiche nukleare Schwel
lenmächte (dazu werden immerh in minde
stens zwanzig Staaten gezählt) außerhalb 
des Vertrags stehen, drohen Gefahren. 
Vertrag über das Verbot der Anbringung 
von Kernwaffen und anderen Massenver
nichtungswaffen auf dem Meeresboden und 
im Meeresuntergrund vom 11 . Februar 1971 
(in Kraft getreten am 18. Mai 1972), kurz 
>Meeresbodenvertrag<. Der Vert rag verb ie
tet die Stat ionierung von Kernwaffen und 
anderen Massenvernichtungswaffen sowie 
deren Starte inr ichtungen auf dem Meeres
boden und im Meeresuntergrund, welche 
so z u einem kernwaffenfreien Gebiet er
klärt werden. Den Meeresbodenvert rag ha
ben al le Warschauer-Vertragsstaaten rat i f i 
ziert. Mit Ausnahme Frankreichs haben al le 
NATO-Staaten rati f iziert. 
Konvention über das Verbot der Entwick
lung, Herstellung und Lagerung von bak
teriologischen (biologischen) und Toxin-
Waffen und über ihre Vernichtung vom 10. 
Apr i l 1972 (in Kraft getreten am 26. März 
1975); Kurz form: >B-Waffen-Konvention<. 
Da die Konvent ion nicht nur etwas verb ie
tet, sondern auch die Vernichtung der B-
Waffen sowie Trägermi t te l vors ieht , kann 
die B-Waffen-Konvent ion als ein >echtes< 
Abrüstungsabkommen bezeichnet werden. 
Es ist das erste und bis lang einzige seiner 
Art. Die Sowjetunion wol l te zunächst ein 
Verbot nicht nur der b io logischen Waffen, 
sondern auch der chemischen (Konvent i 
onsentwurf aus dem Jahre 1969). Da man 
sich über d ie Einzelheiten eines Verbots 
der chemischen Waffen nicht e in igen konn
te, und die UdSSR ihre ursprüngl iche For
derung, B- und C-Waffen in einer einzigen 
Konvent ion zu behandeln, fä l len ließ, kam 
es schließlich zu e inem gemeinsamen Ent
wurf von NATO und Warschauer Vert rag. 
Frankreich ist der B-Waffen-Konvent ion 
nicht beigetreten. Belg ien, die Bundesrepu
bl ik Deutschland und die Nieder lande ha
ben unterzeichnet. Die anderen NATO-
Staaten sind Rat i f ikanten. Mit Ausnahme 
Rumäniens ( ledigl ich Unterzeichner) haben 
alle Warschauer-Vertragsstaaten rati f iziert. 
Konvention über das Verbot der Verwen
dung umweltverändernder Techniken zu 
militärischen oder sonstigen feindseligen 
Zwecken vom 18. Mai 1977. Tri t t in Kraft, 
wenn 20 Staaten ratif iziert haben. Dies ist 
noch nicht der Fall. Die >ENMOD-< (von 
env i ronmen ta l modi f icat ion techniques<) 
Konvent ion verbietet den Mißbrauch von 
mi l i tär ischen Mit teln zur Umwel tbeeinf lus
sung, die wei t re ichende, langanhal tende 
oder schwerwiegende Folgen haben. Mitt tel 
zur Umwel tbeeinf lussung sind beispieis-
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